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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Stadt Usedom - Stadtvertretung Usedom

Beschlussvorlage-Nr:
StV-0529/20

Beschlusstitel:
Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Städtebaulichen 
Sondervermögens der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2020

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) / 
Mittelstädt

Datum:
04.02.2020

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich 15.01.2020 Hauptausschuss Usedom Vorberatung
Öffentlich 19.02.2020 Stadtvertretung Usedom Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Stadtvertretung der Stadt Usedom beschließt die Haushaltssatzung des Städtebaulichen 
Sondervermögens nebst Haushaltsplan für das Jahr 2020 wie folgt:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
Ansatz 2020

einen Gesamtbetrag der Erträge von 500.100

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 500.100

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0

2. im Finanzhaushalt auf
Ansatz 2020

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 500.100

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von 500.100

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 0

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.771.900

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 392.200

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.379.700

festgesetzt.
*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen.
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§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.
 

§ 5 
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 betrug    372.548 EUR

§ 6 
Bewirtschaftungsregelungen 

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig 
deckungsfähig.
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten 
Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine 
Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. 
Mehrauszahlungen verwendet werden.
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es 
die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistest ist.

Nachrichtliche Angaben:
31.12.2020

Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -15.866.100

Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 15.981.200

Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 372.549

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wird in der Sitzung 
der Stadtvertretung vorgestellt.

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Stadtvertretung 
Usedom 13



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Usedom 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund der §§ 64 Abs. 4 i.V.m. 45 ff. Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss 
der Stadtvertretung Usedom vom 19.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechts-
aufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt auf 

 Ansatz 2020 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 500.100 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 500.100 

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 0 

 
2. im Finanzhaushalt auf 

  Ansatz 2020 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 500.100 

 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von 500.100 

 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 0 

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.771.900 

 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 392.200 

 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 1.379.700 

 
festgesetzt. 
*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen. 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR. 
 
  

§ 5  
Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 betrug  372.548 EUR  



      
 

§ 6  
Bewirtschaftungsregelungen  

      
Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig 
deckungsfähig. 
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten 
Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine 
Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. 
Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es 
die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistest ist. 

 

Nachrichtliche Angaben: 

 31.12.2020 

Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -15.866.100 

Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 15.981.200 

Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 
voraussichtlich 

372.549 

 
  
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend ab dem 01.01.2020 in Kraft. 
 
Die rechts aufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2020 erteilt. 
 

 
 
 

Usedom, den                __________________ 
         Storrer 

Bürgermeister 
 

 



1. Vormerkung und Bewirtschaftungsregelungen
Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für das Städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches und für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des

Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.

Dabei ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen der Gemeinde zu führen.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das "Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das städtebauliche

Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen

Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung eines Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Das Entwicklungsgebiet erstreckt sich in der Stadt Usedom vom Anklamer Tor, innerhalb der alten Stadtmauer bis zum Hafen

(beinhaltet die Anklamer Str. tlw., Rosenstraße, Wallstraße, Swinemünder Straße tlw., Priesterstraße, Peenestraße, Markt, Wieckstraße, Hafen).

In der Stadt sind die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen weitest gehend abgeschlossen.

Einzelne private Maßnahmen werden weiterhin mit Städtebaufördermitteln unterstützt.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Wasserwanderrastplatz am Hafen Usedom gebaut. Im Jahr 2020 werden noch die Restarbeiten und die

Abrechnung der nicht forderfähigen Kosten, sowie Grundstücksvermessungen erfolgen.

Die Möglichkeit der vorzeitigen Ablösevereinbarungen zu den Ausgleichsbeträgen wurden vielfach genutzt und die Beträge auf das Treuhandkonto 

eingezahlt.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 13 und 14 GemHVO-Doppik

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb des Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die 

finanzielle Deckung gewährleistest ist.

Vorbericht zum doppischen Haushalt des Städtebaulichen Sondervermögens
der Stadt Usedom für das Haushaltsjahr 2020



2. Entwicklung der wichtigsten Ertäge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge und Einzahlungen

Bezeichnung JR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge 3.848.840,00 € 177.700,00 € 115.100,00 € 75.100,00 € 95.100,00 € 0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte                                  
(wie z. B. Mieten und Pachten) 11.867,74 € 12.800,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 12.800,00 € 12.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage -1.001,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen 
Erzeugnissen 1.524.009,11 € 1.900.000,00 € 1.853.100,00 € 8.120.900,00 € 0,00 € 0,00 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen -3.848.840,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15.866.100,00 €
Sonstige laufende Erträge 702.337,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 392.200,00 € 0,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge 45,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.800,00 € 1.717.600,00 € 249.700,00 € 7.856.600,00 € 0,00 € 0,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Einzahlungen aus Vorräten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.100,00 €

Aufwendungen und Auszahlungen

Bezeichnung Plan 2016 Plan 2017 2018 2019 2020 2020
Personalaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.569.876,49 € 2.090.500,00 € 1.981.000,00 € 8.208.800,00 € 500.100,00 € 127.900,00 €
Abschreibungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuwendungen und Umlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 
Investitionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auszahlungen für Sachanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auszahlungen für Vorräte 1.524.009,11 € 1.900.000,00 € 1.853.100,00 € 8.120.900,00 € 0,00 € 0,00 €



3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus 
ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
Produkt Aktivkonto Auszahlungen Einzahlungen künftiger Aufwand p.a. künftige Erträge p.a. Jährliche Belastung
2351100 14240000 392.200,00 € 1.537.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Wasserwanderrastplatz am Hafen Usedom gebaut. Im Jahr 2020 werden noch die Restarbeiten und die

Abrechnung der nicht forderfähigen Kosten, sowie Grundstücksvermessungen erfolgen.

Hafenvorplatz

�Ausbau multifunktionell nutzbare Bereiche - Fertigstellung

Verkehrsanbindung

Nach Fertigstellung der Objekte wären die Erträge und Aufwendungen der von der Verwaltung selbst verwalteten Objekte mit dem Sanierungsträger 

abzurechnen.

HH-Jahr 2020 HH-Jahr 2021
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1.867.040,00 € 185.000,00 €

Laut Wirtschaftsplan der LGE sind die Einzahlungen aus Fördermitteln und Eigenanteile der Stadt Usedom wie folgt aufgeteilt:

�Anordnung von Parkflächen

Beschreibung: Hafen Usedom

�Vermessung und Grundstückserwerb der Zufahrt von der Peenestraße 

Stadthafen Usedom



4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Kreditgeber Ursprungskapital

5. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

JR 2015 JR 2016 vorlfg. JR 2017 vorlfg. JR 2018 Plan 2019 2020 2021
1.155.278,49 €   887.665,99 €      24.345,91 €        1.648.791,48 €   1.012.715,88 €   1.100.519,02 €-   279.180,98 €      

493.744,98 €         655.635,77 €         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      15.981.200,00 €-    

761.357,48 €-         1.507.209,11 €-      1.624.445,57 €      636.075,60 €-         264.300,00 €-         1.379.700,00 €      15.981.200,00 €    

-  €                      11.746,74 €-           -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      

887.665,99 €         24.345,91 €           1.648.791,48 €      1.012.715,88 €      748.415,88 €         279.180,98 €         279.180,98 €         
3.000.000,00 €      -  €                      

Produkt
keine

Kassenmittel zum 
Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen (Zeile 
18 des FHH)
Saldo der Ein- und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 
(Zeile 29 des FHH)

Saldo der 
durchlaufenden Gelder 
(Zeile 35 FHH)

Kassenmittel zum 
31.12.
Planung 

Aus diesem Grund muss für das Konto des Städtebaulichen Sondermögens ein Kassenkredit vorgehalten werden, um alle ausstehenden Rechnungen 
bezahlen zu können und ein reibungsloser Ablauf der Maßnahmen gewährt werden kann.

Der Sanierungsträger hat die Fördermittel fristgemäß abgerufen. Die Fördermittelzahlungen i.H.v. ca. 1,5 Mill. stehen noch aus.

Folgende Bauleistungen müssen noch ausgeführt werden: Hafenvorplatz; Vermessungen und Grundstückserwerb.

Die Baumaßnahme Usedomer See-Zentrum hat 2016 begonnen. 

Der Sanierungsträger als Treuhänder des Sanierungskontos der Stadt Usedom muss die Kosten vorfinanzieren. 

Der Kontostand der liquiden Mittel betrug zum 01. Januar 2020  -1.100.519,02€.

Ebendfalls zu berücksichtigen sind die zu zahlenden Honararrechnungen.

Fest steht, dass die Rechnungen vorfinanziert werden müssen und erst dann die Fördermittel abgerufen werden können.



6. Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales

JR 2012 JR 2013 JR 2014  JR 2015 JR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Eigenkapital 422.386,53 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67

1.1 Kapitalrücklage 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67

1.1.1 Allg. Kapitalrücklage 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67 372.548,67

1.2

Zweckgebundene 

Ergebnisrücklage 49.837,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Jahresüberschuss/Jahres-

fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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